
Von Kristina Simons

Die Sanierung des Gebäude-
bestands spielt eine zentrale 
Rolle, wenn es darum geht, den 

bundesdeutschen Co
2
-Ausstoß ent-

scheidend zu verringern: Rund 40 Pro-
zent des Endenergieverbrauchs finden 
hier statt, das entspricht einem Anteil 
am gesamtem Co

2
-Ausstoß von 20 Pro-

zent, heißt es im Immobilienbericht 
der Bundesregierung 2009. Und nach 
Erkenntnissen der Deutschen Energiea-
gentur ließe sich der Energiebedarf des 
Bestands durch fachgerechte Sanierung 
theoretisch um gut 80 Prozent senken. 

Doch der Weg dahin ist lang: Von 
den etwa 1,8 Millionen Wohnungen in 
Berlin wurden nach Schätzungen der 
Berliner Energieagentur (BEA) bislang 
nur rund 350 000 energetisch vollsa-
niert: „Insgesamt liegen wir in Berlin 
damit bei einer jährlichen Modernisie-
rungsrate von rund vier Prozent. Das ist 
immer noch zu wenig, aber immerhin 
mehr als der bundesdeutsche Durch-
schnitt“, so BEA-Geschäftsführer Mi-
chael Geißler. Tatsächlich liege die all-
gemeine Sanierungsrate deutschland-
weit bei gerade mal 2,5 Prozent.

Insbesondere private Eigentümer 
von Mietobjekten täten sich oft noch 
schwer damit, die Förderprogramme 
der Regierung für energetische Sanie-
rungen in Anspruch zu nehmen: „Ge-
nerell haben Wohnungsunternehmen 
nicht nur einen größeren Spielraum für 
Investitionen, sie haben auch mehr 
Know-how und Experten für die Finan-
zierung, die sich mit den Fördermög-
lichkeiten auskennen“, sagt Geißler. 
Viele Privatleute schrecken davor zu-
rück, in energiesparende Maßnahmen 
zu investieren, von denen nicht sie 

selbst, 
sondern 
ihre Mieter 
in Form von 
gesunkenen Heiz-
kosten profitieren. 
Was viele übersehen: 
Letztlich geht es bei der 
Sanierung auch um die 
Werterhaltung des Eigentums, 
die derzeit massiv vom Staat 
subventioniert wird. Zudem 
ist es wohl nur eine Frage der 
Zeit, bis die Mieter auf einem 
entspannten Mietmarkt wie 
dem hiesigen damit begin-
nen, Wohnungen auch be-
wusst nach deren energe-
tischer Bilanz auszusuchen. 

Vermieter, die sich für eine 
Sanierung entscheiden, müs-
sen die Kosten indes nicht allein tragen: 
Gemäß § 559 des Bürgerlichen Gesetz-
buches können sie die Modernisie-
rungskosten mit jährlich elf Prozent auf 
ihre Mieter umlegen. Wenn sie die Sa-
nierung richtig angehen, müssen sie 
nicht einmal fürchten, den Mietern 
eine Erhöhung der Wohnkosten zumu-
ten zu müssen. Idealerweise steigt nach 
der Modernisierung lediglich die Kalt-
miete, während die Warmmiete wegen 
der eingesparten Heizkosten gleich 
bleibt. „Viele Hausbesitzer nutzen diese 
Umlagemöglichkeit jedoch nicht“, sagt 
Kai Warnecke, Mietrechtsexperte beim 
Eigentümerverband Haus & Grund 

Deutsch-
land. „Die 

formellen An-
forderungen sind 

zu komplex und 
führen in der Praxis 

dazu, dass Vermieter bis 
zu 50 Prozent der Investiti-

onen selbst tragen.“ Vor 
allem, wenn die Maßnahmen 

als nicht umlagefähig gewertet 
würden. Was etwa der Fall ist, wenn 

Eigentümer die Modernisierung aus 
Furcht vor hohen Investitionskosten 
lediglich oberflächlich betreiben. Auch 
wenn sie die Maßnahmen nicht fristge-
recht ankündigen, diese keine Einspa-
rung von Energie und Wasser erbringen 
oder Vermieter die resultierende Erhö-
hung der Mietkosten nicht aufschlüs-
seln, sind die Kosten für die Moderni-
sierung oft nicht umlagefähig. 

Steht ohnehin eine Gebäudesanie-
rung an, sind die Mehrkosten für ener
getische Verbesserungen in der Regel 
gering – bei konsequenter Ausnutzung 
der staatlichen Förderprogramme 
sowie durchdachter Planung aller not-
wendigen Arbeiten. Entscheidend hier-
für ist eine umfassende, fachmännische 
Beratung: „Im Rahmen eines ausführ-
lichen Energiekonzeptes für ein Gebäu-
de kann man heute relativ genau be-
stimmen, wie hoch der so genannte 
Energiebedarfskennwert vor und nach 
einer Sanierung ist. Daraus können Ex-
perten die jährliche Einsparung errech-
nen“, so Geißler. Bei einer Komplettsa-
nierung sei wichtig, dass die einzelnen 
Maßnahmen wirklich aufeinander ab-
gestimmt seien und ihre Wirkung vor-

Sanieren für Anfänger
Private Eigentümer von  
Mietwohnungen müssen  
eine Modernisierung  
scharf kalkulieren 

2 FORUM� 36. Woche

R e c h t

Parken auf  
dem Stellplatz 
des Vermieters
von Tilo Krause

Zu vielen Wohnhäusern 
gehören auch Frei- und 

Hofflächen, die nicht dem öf-
fentlichen Straßenland zuzu-
ordnen sind. Der Eigentümer 
kann nach eigenem Gutdün-
ken darüber befinden, welche 
dieser Flächen er sich selbst, 
einzelnen Mietern oder ande-
ren Personen zur Nutzung vor-
behalten möchte. Vorsicht ist 
geboten, wenn der Vermieter 
solche Flächen nicht ausdrück-
lich den Bewohnern zur Nut-
zung anbietet und gar durch 
das Aufstellen von Schildern 
deutlich macht, dass sie für an-
dere Zwecke vorgesehen sind.

Nach einer Entscheidung 
des Bundesgerichtshofes vom 
05.06.2009 (AZ: V ZR 144/08) 
hat der unberechtigte Nutzer 
dem Grundstückseigentümer 
die Kosten zu ersetzen, die die-
sem durch das Abschleppen 
eines Fahrzeuges und das In-
kasso der Kosten entstanden 
sind. Hierbei geht das Gericht 
davon aus, dass das unbefugte 
Abstellen des Fahrzeuges eine 
verbotene Eigenmacht dar-
stellt, gegen die sich der Eigen-
tümer im Wege des Selbsthilfe-
rechtes zur Wehr setzen kann. 
Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob das Fahrzeug konkret 
eine Behinderung darstellt oder 
andere Flächen frei sind. In 
dem entschiedenen Fall hatte 
der Eigentümer sogar eigens 
ein Unternehmen damit beauf-
tragt, die Nutzung der Freiflä-
chen durch die Mieter zu kont-
rollieren.

Tilo Krause ist Fachanwalt für  
Miet- und Wohnungseigentumsrecht 
in der Kanzlei RKKM.
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Buch mit sieben Siegeln: 
Viele private Eigentümer 

scheuen den bürokra-
tischen Aufwand, der mit 
einer energetischen Sa-

nierung verbunden ist.  

Raufeld/Bettina Knoop


